
„Schäme  mich  für  früher“:
Bewährung nach Serie schwerer
Diebstähle
von Andreas Milk
Er schäme sich „für das, was ich früher war“, sagte der 41-
jährige Adam T. (Name geändert) dem Strafrichter. Vor dem saß
er für eine Reihe schwerer Diebstahlsdelikte, begangen unter
anderem  in  Kellerräumen  an  der  Hochstraße,  in  einem
abgestellten Auto an der Werner Straße sowie einem Keller an
der  Straße  Im  Stollen.  T.  klaute  Elektronikartikel,  Sekt,
Arbeitsschuhe, eine Brieftasche – was eben so herumlag. Die
Erklärung:  ein  Rückfall  in  den  Drogenkonsum  und  ein  Berg
Schulden.

Beim  Gerichtstermin  waren  T.s  Verteidiger  und  der  Richter
gleichermaßen  erstaunt:  T.  erschien  in  sichtlich  guter
Verfassung, stand zu dem, was er da im Herbst 2023 angestellt
hatte, und lobte die Therapie, die ihm inzwischen ermöglicht
worden ist: „Sie hat mich clean gemacht, und das will ich
bleiben.“  Das  Schreiben  einer  Suchtklinik  bescheinigt  ihm
seinen Erfolg und seine Hartnäckigkeit im Kampf gegen die
Abhängigkeit. Seit Oktober wird er dort stationär betreut:
Therapie statt Strafe. Vorher war er in der Schwerter JVA.
Sein  Vorstrafenregister  reicht  zurück  bis  ins  Jahr  1999.
Schwerpunkt: Eigentumsdelikte. Zuletzt hatte ein Gericht drei
Jahre und zwei Monate Knast verhängt. Vom „Ausfluss eines
schwierigen Lebens“ sprach der Verteidiger.

Jetzt hat Adam T. einen Job in Aussicht bei einem Bergkamener
Unternehmen.  Klappt  das  wider  Erwarten  nicht,  bleibt  als
Alternative eine Firma für Leiharbeit. Das Gerichtsurteil soll
ihn  daran  nicht  hindern:  20  Monate  Haft  –  ausgesetzt  zur
Bewährung. Für die geklauten Sachen muss er Ersatz leisten:
rund  350  Euro.  Als  Auflage  wurde  ihm  gegeben,  an  die
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stationäre Therapie eine ambulante Nachsorge zu hängen. T.
nahm das Urteil an.

 


